
Regelung bei Läusen Grundschule Obervellmar 

Stand: Mai 2022 

 

 

 Wie sollen die Eltern vorgehen, wenn das Kind Kopfläuse hat?  
 

 

Herbst- und Winterzeit ist oft "Läusezeit". Wenn Ihr Kind Kopfläuse hat, ist dies 

heutzutage weder ein Grund zur Panik, noch peinlich. Dennoch ist Vorsicht geboten. 

Daher gilt: Bitte schicken Sie Ihr Kind NICHT in die Schule und teilen Sie diesen 

Umstand der Schulleitung bzw. dem Sekretariat mit, damit die Kinder aller Klassen 

darauf hingewiesen werden können. Die Kinder werden in diesem Fall durch die 

Klassenleitung angehalten, eine Mitteilung in ihr Hausaufgabenheft zu schreiben 

oder Sie bekommen eine Email durch die Klassenleitung.  

Damit bitten wir Sie, Ihr Kind umgehend auf Kopfläuse zu kontrollieren. 

Wir empfehlen einen Arzt aufzusuchen und von diesem nach einer Behandlung eine 

Bescheinigung für die Schule einzuholen, damit wir wirklich sichergehen können, 

dass die "ungebetenen Gäste" nicht auf andere Kinder übertragen werden. 

 

Nach der Behandlung kann das betroffene Kind wieder in die Schule kommen.  

 

 

Weitere Infos finden Sie hier: 

 

Meldepflicht bei Kopfläusen – das müssen Eltern beachten (kopflausratgeber.de) 

 

 

 

 

https://www.kopflausratgeber.de/magazin/die-laeuse-meldepflicht-in-kindergaerten-und-schulen/

